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(4) Die Kindertageseinrichtungen sind regelmäßig von Montag 

bis Freitag, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage, der 
Ferien der Kindertageseinrichtung und der sonstigen 
Schließungstage (z.B. Betriebsausflug, pädagogische Ta
ge) geöffnet. Die Ferienzeiten werden jeweils für ein Kin
dergartenjahr festgesetzt und rechtzeitig bekannt gegeben. 

 
 

 

(5) Muss eine Kindertageseinrichtung aus besonderem Anlass 
(z.B. wegen Erkrankung, dienstlicher Verhinderung, Streik) 
geschlossen bleiben, werden die Personensorgeberechtig
ten hiervon umgehend unterrichtet. Die Gemeinde als Trä
ger der Kindertageseinrichtung ist bemüht, eine über die 
Dauer von 3 Tagen hinausgehende Schließung der Ein
richtung oder Gruppe zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn 
die Kindertageseinrichtung zur Vermeidung der Übertra
gung ansteckender Krankheiten oder im Zuge von Arbeits
kampfmaßnahmen geschlossen werden muss. 

 
 


(1) Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbesondere zur 

Meldepflicht, zum Besuchsverbot bzw. bei der Wiederauf
nahme des Kindes in die Einrichtung nach Krankheit, ist 
das Infektionsschutzgesetz (lfSG) maßgebend. 

 
(2) Über diese Regelung des lfSG sind die Personensorgebe

rechtigten gem. § 34 Abs. 5 S. 2 lfSG zu belehren. 
 

(3) Das Infektionsschutzgesetz bestimmt u.a., dass ein Kind 
nicht in den Kindergarten oder andere Gemeinschaftsein
richtungen gehen darf, wenn 

 
 es an einer schweren Infektion erkrankt ist, wie z. B.  
  Diphterie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und durch  
  EHECBakterien verursachter Brechdurchfall sowie  
  bakterielle Ruhr; 

 
 eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen  
   schwer und kompliziert verläuft bzw. verlaufen kann;  
   dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach,  
   Windpocken, Hirnhautentzündung, Meningokokken 
   Infektionen, ansteckende Borkenflechte und Hepati 
   tis; 

 
  es unter Kopflaus oder Krätzmilbenbefall leidet und  

   die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist; 
 
  es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer in 

   fektiösen MagenDarmErkrankung erkrankt ist oder  
   ein entsprechender Verdacht besteht. 

 
 

(4) Ausscheider von Cholera, Diphterie, EHEC, Typhus, 
Paratyphus und Shigellenruhrbakterien dürfen nur mit Ge
nehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes 
unter Beachtung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen 
die Räume der Einrichtung betreten oder an Veranstaltun
gen teilnehmen. 

 
 

(5) Zur Wiederaufnahme des Kindes kann der Träger eine 
Bescheinigung des Arztes verlangen, in der gemäß § 34 
Abs. 1 lfSG bestätigt wird, dass nach ärztlichem Urteil eine 
Weiterverbreitung der Erkrankung oder der Verlausung 
nicht mehr zu befürchten ist. 

 
 

(6) Bei fiebrigen Erkältungskrankheiten, Erbrechen, Durchfall 
oder Fieber u.ä. sind die Kinder ebenfalls zu Hause zu be
halten.   

 
 

(7) In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete Medika
mente, die eine Einnahme in der Einrichtung während der 
Betreuungszeit notwendig machen, nur nach schriftlicher  

Vereinbarung zwischen Personensorgeberechtigten und 
den pädagogisch tätigen Mitarbeiter/innen verabreicht. 

 
 

(8) Leben die personensorgeberechtigten Eltern getrennt und 
hält sich das Kind mit Einwilligung des einen Elternteils o
der auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich 
bei dem anderen Elternteil auf, so entscheidet allein der El
ternteil, bei dem das Kind lebt.  

 




(1) Die pädagogisch tätigen Mitarbeiter/innen sind während 

der vereinbarten Betreuungszeit der Einrichtung für die ih
nen anvertrauten Kinder verantwortlich. 

 
(2) Auf dem Weg zur und von der Einrichtung sind die Perso

nensorgeberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Insbe
sondere tragen die Personensorgeberechtigten Sorge da
für, dass ihr Kind ordnungsgemäß von der Einrichtung ab
geholt wird. Sie entscheiden durch eine schriftliche Erklä
rung gegenüber dem Träger, ob das Kind allein nach Hau
se gehen darf. Sollte das Kind nicht von einem Personen
sorgeberechtigten bzw. einer Begleitperson abgeholt wer
den, ist eine gesonderte Benachrichtigung erforderlich. Le
ben die personensorgeberechtigten Eltern getrennt und 
hält sich das Kind mit Einwilligung des einen Elternteils o
der auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich 
bei dem anderen Elternteil auf, so entscheidet allein der El
ternteil, bei dem das Kind lebt. 

 
 

(3) Die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten endet 
in der Regel mit der Übergabe des Kindes in den Räumen 
der Einrichtung an die pädagogischen tätigen Mitarbei
ter/innen und beginnt wieder mit der Übernahme des Kin
des in die Obhut eines Personensorgeberechtigten bzw. 
einer von diesen mit der Abholung beauftragten Person. 
Hat ein Personensorgeberechtigter schriftlich erklärt, dass 
sein Kind allein nach Hause oder im Ausnahmefall zu einer 
Veranstaltung außerhalb der Einrichtung gehen darf, be
ginnt die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten in 
der Regel mit der Entlassung des Kindes aus den Räumen 
der Einrichtung. Leben die personensorgeberechtigten El
tern getrennt und hält sich das Kind mit Einwilligung des 
einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Ent
scheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf, so 
entscheidet allein der Elternteil, bei dem das Kind lebt. 

 
 
(4) Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Feste, Ausflüge) 

sind die Personensorgeberechtigten aufsichtspflichtig, so
fern vorher keine andere Absprache über die Wahrneh
mung der Aufsicht getroffen wurde. Dies gilt auch für evtl. 
anwesende andere Kinder, z.B. Geschwisterkinder. 

 
 




(1) Die Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sind 

nach § 2 des Siebten Buches SozialGesetzbuch (SGB VII) 
gesetzlich gegen Unfall versichert, insbesondere 
 
 

       ●  auf dem direkten Weg zur und von der Einrichtung; 
 

 ● während des Aufenthalts in der Einrichtung; 
 

 ●  während allen Veranstaltungen der Einrichtung au 
       ßerhalb des Einrichtungsgeländes (Spaziergänge,  
       Feste, etc.). 


